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Energieanlagen

Industrieanlagen

Mineralverarbeitende 
Industrie

Tätigkeit 15: Anlagen zum Brennen von Kalkstein, Magnesit oder Dolomit mit einer Produktionsleistung 
von mehr als 50 Tonnen Branntkalk, gebranntem Magnesit oder gebranntem Dolomit je Tag

Metallverarbeitende 
Industrie

Papier- und 
Zellstoffindustrie

Petro- und 
Chemische Industrie

Tätigkeit 14: Anlagen zur Herstellung von Zementklinker mit einer Produktionsleistung von mehr als 
500 Tonnen je Tag in Drehrohröfen oder mehr als 50 Tonnen je Tag in anderen Öfen

Tätigkeit 13: Anlagen zum Schmelzen, zum Legieren oder zur Raffination von Nichteisenmetallen bei 
Betrieb von Verbrennungseinheiten mit einer Gesamtfeuerungswärmeleistung […] von 20 MW oder 
mehr

Tätigkeit 12: Anlagen zur Herstellung von Primäraluminium oder Aluminiumoxid

Tätigkeit 11: Anlagen zur Herstellung oder Verarbeitung von Eisenmetallen […] bei Betrieb von 
Verbrennungseinheiten mit einer Gesamtfeuerungswärmeleistung von 20 MW oder mehr […]

Tätigkeit 10: Anlagen zur Herstellung oder zum Erschmelzen von Eisen oder Stahl (primär oder 
sekundär), mit einer Kapazität von mindestens 2,5 Tonnen je Stunde, einschließlich Stranggießen

Tätigkeit 9: Anlagen zum Rösten, Schmelzen, Sintern oder Pelletieren von Metallerzen

Tätigkeit 8: Anlagen zur Trockendestillation von Steinkohle oder Braunkohle (Kokereien)

Tätigkeit 7: Anlagen zur Destillation oder Raffination oder sonstigen Weiterverarbeitung von Öl oder 
Ölerzeugnissen mit einer Gesamtfeuerungswärmeleistung von mehr als 20 MW

Tätigkeit 6: Gasturbinenanlagen zum Antrieb von Arbeitsmaschinen für den Einsatz von Heizöl EL, 
Dieselkraftstoff, Methanol, Ethanol, naturbelassenen Pflanzenölen […] oder gasförmigen Brennstoffen 
[…] mit einer Feuerungswärmeleistung von mehr als 20 MW

Tätigkeit 5: Verbrennungsmotoranlagen zum Antrieb von Arbeitsmaschinen für den Einsatz von Heizöl 
EL, Dieselkraftstoff, Methanol, Ethanol, naturbelassenen Pflanzenölen […] oder gasförmigen 
Brennstoffen […] mit einer Feuerungswärmeleistung von 20 MW oder mehr

Tätigkeit 4: Anlagen zur Erzeugung von Strom, Dampf, Warmwasser […] durch den Einsatz anderer als 
in Nummer 3 genannter […] Brennstoffe in einer Verbrennungseinrichtung […] mit einer 
Feuerungswärmeleistung von mehr als 20 MW bis weniger als 50 MW

Tätigkeit 3: Anlagen zur Erzeugung von Strom, Dampf, Warmwasser […] durch den Einsatz von Kohle 
[…] Heizölen, gasförmigen Brennstoffen […] mit einer Feuerungswärmeleistung von mehr als 20 MW 
bis weniger als 50 MW in einer Verbrennungseinrichtung […]

Tätigkeit 2: Anlagen zur Erzeugung von Strom, Dampf, Warmwasser, Prozesswärme oder erhitztem 
Abgas durch den Einsatz von Brennstoffen in einer Verbrennungseinrichtung […] mit einer 
Feuerungswärmeleistung von 50 MW oder mehr

Tätigkeit 1: Verbrennungseinheiten […] mit einer Gesamtfeuerungswärmeleistung von insgesamt 20 
MW oder mehr […] soweit nicht von einer der nachfolgenden Nummern erfasst

Tätigkeit 20: Anlagen zur Gewinnung von Zellstoff aus Holz, Stroh oder ähnlichen Faserstoffen

Tätigkeit 19: Anlagen zum Trocknen oder Brennen von Gips oder zur Herstellung von 
Gipskartonplatten und sonstigen Gipserzeugnissen mit einer Produktionsleistung von mehr als 20 
Tonnen gebranntem Gips oder getrocknetem Sekundärgips je Tag

Tätigkeit 18: Anlagen zum Schmelzen mineralischer Stoffe, einschließlich Anlagen zur Herstellung von 
Mineralfasern, mit einer Schmelzleistung von mehr als 20 Tonnen je Tag

Tätigkeit 17: Anlagen zum Brennen keramischer Erzeugnisse mit einer Produktionsleistung von mehr 
als 75 Tonnen je Tag

Tätigkeit 16: Anlagen zur Herstellung von Glas, auch soweit es aus Altglas hergestellt wird, 
einschließlich Anlagen zur Herstellung von Glasfasern, mit einer Schmelzleistung von mehr als 20 
Tonnen je Tag

Tätigkeit 29: Anlagen zur Herstellung von Natriumkarbonat und Natriumhydrogenkarbonat

Tätigkeit 28: Anlagen zur Herstellung von Wasserstoff oder Synthesegas mit einer Produktionsleistung 
von mehr als 5 Tonnen je Tag

Tätigkeit 27:  Anlagen zur Herstellung von (a) organischen Grundchemikalien […] oder (b) Polymeren 
[…] mit einer Produktionsleistung von mehr als 100 Tonnen je Tag

Tätigkeit 26: Anlagen zur Herstellung von Ammoniak

Tätigkeit 25: Anlagen zur Herstellung von Glyoxal oder Glyoxylsäure

Tätigkeit 24: Anlagen zur Herstellung von Adipinsäure

Tätigkeit 23: Anlagen zur Herstellung von Salpetersäure

Tätigkeit 22: Anlagen zur Herstellung von Industrieruß mit einer Produktionsleistung von mehr als 50 
Tonnen je Tag

Tätigkeit 21: Anlagen zur Herstellung von Papier, Karton oder Pappe mit einer Produktionsleistung von 
mehr als 20 Tonnen je Tag




